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URGENT ACTION 

UNTERSUCHUNGSHAFT FÜR 
MENSCHENRECHTSVERTEIDIGER 
ÄGYPTEN 
UA-Nr: UA-069/2018-2   AI-Index: MDE 12/9847/2019   Datum: 15. Februar 2019 – mr 

Herr EZZAT GHONIEM, Menschenrechtsverteidiger 

Herr AZZOZ MAHGOUB, Anwalt 

Am 9. Februar ordnete ein Gericht 45 Tage Untersuchungshaft für den Menschenrechtsverteidiger und Anwalt Ezzat 

Ghoniem an. Ezzat Ghoniem und Azzoz Mahgoub waren am 1. März 2018 inhaftiert worden. Eine gerichtliche 

Anordnung vom 4. September 2018, sie freizulassen, wurde nicht umgesetzt. Stattdessen ließen die Behörden sie 

am 14. September 2018 verschwinden. Ezzat Ghoniem blieb bis zum 9. Februar verschwunden. An diesem Tag 

sahen ihn Rechtsänwält_innen am Strafgericht in Kairo. Azzoz Mahgoub wird immer noch ohne Kontakt zur 

Außenwelt festgehalten. 

Am 9. Februar ordnete ein Gericht für den Menschenrechtsverteidiger und Anwalt Ezzat Ghoniem für die Dauer des 

Verfahrens 441/2018 Untersuchungshaft für vorerst 45 Tage an. 

Am 1. März 2018 waren Ezzat Ghoniem und Azzoz Mahgoub unter den Anschuldigungen „Beitritt zu einer 

verbotenen Gruppe“, „Verbreitung falscher Nachrichten“ und „Weitergabe falscher Informationen an internationale 

Körperschaften“ festgenommen worden. Ihre 15-tägige Haftanordnung wurde bis zum 4. September 2018 immer 

wieder verlängert. Dann ordnete ein Gericht unter der Auflage, sich zweimal wöchentlich auf einer Polizeiwache zu 

melden, ihre vorläufige Freilassung an. Sie wurden jedoch nicht freigelassen. Stattdessen ließen Angehörige des 

Geheimdienstes sie am 14. September verschwinden. Da sie die Auflagen ihrer Bewährung in dieser Lage nicht 

einhalten konnten, wurde am 20. Oktober 2018 von dem Richter, der auch die letzte Anordnung gegen Ezzat 

Ghoniem ausgestellt hatte, Haftbefehl gegen die beiden erlassen. Ezzat Ghoniem war bis zum 9. Februar 

verschwunden. An diesem Tag sahen ihn Rechtsänwält_innen mit verbundenen Augen in einem Glaskäfig am 

Strafgericht in Kairo. Azzoz Mahgoub befindet sich ebenfalls nach wie vor im Gewahrsam der Behörden. Sein 

Schicksal und sein Verbleib sind weiterhin nicht bekannt.  

Amnesty International ist der Ansicht, dass die Vorwürfe gegen Ezzat Ghoniem und Azzoz Mahgoub jeder Grundlage 

entbehren und sie lediglich aufgrund ihrer friedlichen Menschenrechtsarbeit und der Ausübung ihres Rechts auf 

freie Meinungsäußerung inhaftiert wurden. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Am 1. März 2018 nahmen die ägyptischen Behörden Ezzat Ghoniem, den Mitbegründer der Ägyptischen 

Koordinierungsbüros für Rechte und Freiheiten, fest, als er in Gizeh auf dem Heimweg war. Sicherheitskräfte hielten 

ihn drei Tage lang ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft und leugneten gleichzeitig seine Inhaftierung. Die 

Staatsanwaltschaft der Staatssicherheit verhörte ihn in dieser Zeit, ohne dass er Zugang zu einem Rechtsbeistand 

hatte. Angehörige des Geheimdienstes filmten Ezzat Ghoniem ohne dessen Einverständnis. Ausschnitte aus diesem 

Video erschienen später auf der Facebook-Seite des Innenministeriums, auf der Ezzat Ghoniem außerdem 

beschuldigt wurde, Teil einer organisierten „Menschenrechtsterrorismus-Verschwörung“ zu sein. Am 1. März 2018 

nahmen die ägyptischen Behörden auch den Anwalt Azzoz Mahgoub fest. Azzoz Mahgoub ist der Rechtsbeistand von 

Mona Mahmoud (auch bekannt als „Om Zubida“), die sich seit der Veröffentlichung eines BBC-Beitrags in Haft 

befindet. Darin hatte sie die Folter und das Verschwindenlassen ihrer Tochter geschildert. Azzoz Mahgoub und Ezzat 

Ghoniem wurden beide mit der Begründung einer gegen sie laufenden Untersuchung im Tora-Gefängnis 

festgehalten. 
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Am 4. September 2018 ordnete ein Gericht ihre vorläufige Freilassung unter der Auflage an, sich zweimal 

wöchentlich auf einer Polizeiwache zu melden. Doch die Behörden hielten Azzoz Mahgoub und Ezzat Ghoniem 

weiter in Gewahrsam und schnitten sie am 14. September 2018 in Haft vom Kontakt zur Außenwelt ab. Am 20. 

Oktober 2018 erließ das Gericht einen Haftbefehl gegen die beiden Angeklagten mit der Begründung, sie hätten 

gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Ezzat Ghoniem tauchte am 9. Februar 2019 nach fast vier Monaten des 

Verschwindenlassens endlich wieder auf: Er wurde gesehen, als ihn die Behörden einem Gericht vorführten. Amnesty 

International wurde berichtet, dass er mit verbundenen Augen in einem Glaskäfig stand und dieselbe Kleidung trug, 

in der er im September 2018 dem Gericht vorgeführt worden war. Ezzat Ghoniem gab an diesem Tag vor Gericht an, 

dass er an einem geheimen Ort festgehalten worden sei, man ihm nicht gestattet habe, zu seinen Rechtsbeiständen 

oder seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Außerdem sei er während dieser rechtswidrigen Haft nicht über die 

Gründe seiner Inhaftierung in Kenntnis gesetzt worden. Er erklärte dem Gericht, dass er nicht gegen die 

Bewährungsauflagen verstoßen habe, da er sie wegen seiner Inhaftierung nicht hätte befolgen können. Dennoch 

verhängte das Gericht 45 Tage Untersuchungshaft. Azzoz Mahgoub befindet sich nach wie vor ohne Kontakt zur 

Außenwelt im Gewahrsam der Behörden. Über sein Schicksal und seinen Verbleib ist nichts bekannt. 

SCHREIBEN SIE BITTE  

E-MAILS, FAXE UND LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ezzat Ghoniem umgehend und bedingungslos freigelassen wird und geben Sie 

Auskunft über das Schicksal und den Verbleib von Azzoz Mahgoub. Beide wurden nur aufgrund ihrer friedlichen 

Menschenrechtsarbeit und der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung inhaftiert.  

 Lassen Sie bitte alle Anklagen gegen Ezzat Ghoniem und Azzoz Mahgoub fallen und stellen Sie zudem sicher, 

dass die beiden bis zu ihrer Freilassung vor Folter und anderweitiger Misshandlung geschützt sind und dass ihre 

Haftbedingungen den internationalen Standards entsprechen.  

 Ich möchte höflich darauf dringen, dass umgehend eine unabhängige, zielführende und unparteiische 

Untersuchung zu den Umständen um Ezzat Ghoniems Verschwindenlassen zwischen dem 14. September 2018 

und dem 9. Februar 2019 sowie der fortgesetzten Haft ohne Kontakt zur Außenwelt von Azzoz Mahgoub 

durchgeführt wird. Veröffentlichen Sie die Ergebnisse und stellen Sie sicher, dass alle Tatverdächtigen im 

Zusammenhang mit Verstößen  gegen die Rechte der Gefangenen in fairen Verfahren vor Gericht gestellt werden. 

 
APPELLE AN  
STAATSANWALT 
Nabil Sadek 
Office of the Public Prosecutor 
Dar al-Qada al-Ali, Down Town, Cairo, 
ÄGYPTEN 
(Anrede: Dear Counsellor / Sehr geehrter Herr 
Staatsanwalt) 
Fax: (00 202) 2577 4716 

KOPIEN AN 
PRÄSIDENT 
Abdel Fattah al-Sisi 
Office of the President 
Al Ittihadia Palace, Cairo, ÄGYPTEN 
Fax: (00 202) 2391 1441 

BOTSCHAFT DER ARABISCHEN REPUBLIK ÄGYPTEN 

S. E. Herrn Badr Ahmed Mohamed Abdelatty 

Stauffenbergstraße 6-7, 10785 Berlin 

Fax: 030-477 1049 

E-Mail: embassy@egyptian-embassy.de 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch oder auf Deutsch. Da 

Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 29. März 2019 

keine Appelle mehr zu verschicken. 

Weitere Informationen zu UA-069/2018 (MDE 12/8148/2018, 2. April 2018 und MDE 12/9147/2018, 21. September 2018) 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

 I urge you to ensure the immediate and unconditional release of Ezzat Ghoniem and reveal the fate and whereabouts of Azzoz 

Mahgoub, as they have been detained solely for their peaceful human rights work and the exercise of their right to freedom of 

expression.  

 I urge you to drop all the charges against them and ensure that, pending their release, Ghoniem and Mahgoub are protected 

from torture and other ill-treatment and that their conditions of detention are in line with international standards.  

 I urge to ensure that a prompt, independent, effective and impartial investigation is conducted into the circumstances 

surrounding Ghoniem's enforced disappearance from 14 September to 9 February, as well as Mahgoub's ongoing 

incommunicado detention, make the results public and ensure that all those suspected to be responsible for violating the 

detainees' rights are brought to justice in fair trials. 

mailto:embassy@egyptian-embassy.de


 

 

 

 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN – FORTSETZUNG 

Als Verschwindenlassen wird die Festnahme, der Entzug der Freiheit oder die Entführung einer Person bezeichnet, 

durchgeführt, unterstützt oder gebilligt durch staatliche Stellen. Das Verschwindenlassen schließt die Weigerung 

ein, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft über das Schicksal oder den Verbleib der Person zu 

erteilen. Damit wird die Absicht verfolgt, eine Person dem Schutz des Gesetzes zu entziehen. Das 

Verschwindenlassen ist ein Verbrechen nach dem Völkerrecht. 


